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Gebühren 

2024

ABFALLWIRTSCHAFT 
OSTERODE AM HARZ 

DIE WICHTIGSTEN 
ABFALLGEBÜHREN

•  RESTABFALL 

•  BIOABFALL 

•  SPERRMÜLL 

•  ENTSORGUNGSANLAGE 
    HATTORF AM HARZ 

•  SONDERABFÄLLE 



Entsorgungsanlage Hattorf am Harz 

Die Gebühren für Anlieferungen zu den Kippflächen (u. a.  
gewerbliche An lieferer, Anhänger über 6 m2), zur Umlade‐
station  sowie für Abfälle zur Verwertung entnehmen Sie 
bitte der Abfall‐ und Abfallgebührensatzung (s. unter 
www.landkreisgoettingen.de). 

Altreifen 
Die Gebühr für die Anlieferung von Altreifen beträgt: 
je PKW‐ und Motorrad‐Reifen  
ohne Felge                                           3,06 € 
mit Felge                                              7,01 € 
je Reifen bis 90 cm Außendurchmesser (z.B. Lkw‐Reifen) 
ohne Felge                                           5,53 € 
mit Felge                                            11,34 € 
je Reifen über 90 cm Außendurchmesser  
(z.B. Schlepper‐Reifen)  
ohne Felge                                         12,97 € 
mit Felge                                            37,60 € 
Für Altreifen mit sonstigen Verunreinigungen oder  
Bestandteilen wird ein Aufschlag von 50% erhoben. 

BigBags für Asbest 
Die Gebühr (ohne Entsorgung) beträgt für: 
891 l Abfallsäcke (Big‐Bags) 
für Asbest u. ä. Abfälle                        7,18 €/Stück (brutto) 
1.200 l Abfallsäcke (Big‐Bags)  
für Asbest u. ä. Abfälle                       9,91 €/Stück (brutto) 
Der Verkauf von Big‐Bags unterliegt seit 2023 
der Umsatzsteuerpflicht. 

Sonderabfall 

Selbstanlieferung von Sonderabfallkleinmengen  
durch Gewerbebetriebe 
Die Gebühren für Sonderabfallkleinmengen aus Gewerbe‐
betrieben, bei denen im Jahr weniger als 2.000 kg Sonder‐
abfälle anfallen, sind der Abfallgebührensatzung zu 
entnehmen. Bei der Anlieferung von mehr als 50 
Gasentladungs lampen pro Tag fällt für die Sortierung  
eine Gebühr von  
11,43 €/angef. 15 min (Mindestgebühr) an. 

Selbstanlieferung spezieller Sonderabfallkleinmengen  
durch Gewerbebetriebe und Private 
Für die Entsorgung von nachfolgenden Abfällen sind  
auch von privaten Anlieferern folgende Gebühren zu  
entrichten: 
Altöl, je angef. Liter                                                    0,89 € 
Starterbatterien je Stück                                           1,44 € 
Ölschlämme, je angef. kg                                           4,48 € 
Gase in Stahldruckflaschen (bis 15 l) je Stück    479,84 € 



Restabfall 

Die Abfallgebühr 

Die Abfallgebühr setzt sich zusammen aus Grundgebühr und 
Volumengebühr jeweils bezogen auf den bereitgestellten 
Behälter füllraum.  
Die Abfallgebühr beinhaltet u. a. das Ein sammeln, Transpor‐
tieren und Entsorgen von Restabfall, Sperrmüll, Grünabfall, 
Schad stoffen, Altpapier sowie den Behälter dienst und die 
Beratungsleistungen. 
Die Abfallgebühren beziehen sich auf das laufende Kalender ‐
 jahr, also vom 01. Januar bis 31. Dezember und werden 
immer zum 01. Juli fällig. Bei Vorlage einer Einzugsermäch‐
tigung kann auch die vierteljährliche Fälligkeit (15.02., 
15.05., 15.08., 15.11.) schriftlich beantragt werden.  

Die Grundgebühr 

beträgt bei 2– wöchentlicher Regel  abholung,  
entsprechend bereitgestelltem Abfallbehälterfüllraum von: 

•  40 l                                        33,37 € 
•  60 l                                        36,62 € 
•  80 l                                        39,87 € 
•  von 100 l bis 200 l               52,75 € 
•  bis 1.000 l je weitere                         
   angefangene 100 l            + 14,07 € 
•  über 1.000 l je weitere  
   angefangene 1000 l          + 31,26 €  

Ausnahmeregelung 

Bei genehmigter 4– wöchentlicher Abholung der Restabfall‐
behälter oder einer ausschließlichen Sackabfuhr beträgt die 
jährliche Grundgebühr bei einem bereitgestellten Behälter ‐ 
füllraum von: 

•  30 l                                        13,93 € 
•  40 l                                        18,56 € 
•  60 l                                        27,85 € 

Die Volumengebühr 

Sie beträgt pro Liter bereitgestelltem Behälterfüllraum bei: 
•  wöchentlicher Abholung      4,06 € 
•  2– wöchentlicher  
   (Regelabholung)                    2,03 € 
•  4– wöchentlicher                   1,02 € 

Bioabfall 

Die Gebühr für die Komposttonne ist eine reine Volumen‐
gebühr und beträgt 1,22 € pro Liter bei 2– wöchentlicher Ab‐
holung. 



Welche Gebühren fallen an? 
Grundlage für die Ermittlung des erforderlichen Behälterfüllraumes ist die Anzahl der auf dem Grundstück wohnhaften bzw. gemeldeten 
Personen und die vorhandene gewerbliche oder sonstige Nutzung sowie die grundsätzlich 2– wöchentlicher Leerung der Abfallbehälter. 
Zugrunde liegt das Mindestvolumen von 7,5 l / Person / Woche jeweils für Rest‐ und Bioabfall. Auch Kinder zählen als Personen.

2‐wöchentliche Leerung Grundgebühr 
€ / Jahr

Volumengebühr 
€ / Jahr

Gesamtgebühr 
€ / Jahr

Gebühr in €SaisonKomposttonne 
Die Gebühr für die Saison‐Komposttonne beträgt bei 2‐wöchentlicher Abho‐
lung im Leerungszeitraum von April bis Oktober (7 Saisonmonate): 

Grünabfall, Baum und Strauchschnitt 
Die Termine für die Grünabfallsammlung  
sind dem Abfallkalender 2024 zu entnehmen.

Behältervolumen

Gesamtgebühr 
€ / Jahr

Restabfallbehälter Komposttonne

                    40 l                                      33,37 €                                 81,20 €                               114,57 €                                    48,80 €  

                      60 l                                      36,62 €                              121,80 €                               158,42 €                                    73,20 €  

                      80 l                                      39,87 €                              162,40 €                               202,27 €                                    97,60 €  

                   100 l                                      52,75 €                              203,00 €                               255,75 €                                  122,00 €  

                   120 l                                      52,75 €                              243,60 €                               296,35 €                                  146,40 €  

                   140 l                                      52,75 €                              284,20 €                               336,95 €                                  170,80 €  

                   160 l                                      52,75 €                              324,80 €                               377,55 €                                  195,20 €  

                   180 l                                      52,75 €                              365,40 €                               418,15 €                                  219,60 €  

                   200 l                                      52,75 €                              406,00 €                               458,75 €                                  244,00 €  

                   220 l                                      66,82 €                              446,60 €                               513,42 €                                  268,40 €  

                   240 l                                      66,82 €                              487,20 €                               554,02 €                                  292,80 €  

                   770 l                                    137,17 €                           1.563,10 €                            1.700,27 €                             *939,40 €  

                1.100 l                                    196,57 €                           2.233,00 €                            2.429,57 €                            *1.342,00 €  

                2.500 l                                    227,83 €                           5.075,00 €                            5.302,83 €                                         

   4‐wöchentliche Leerung                          

                    40 l                                      18,56 €                                 40,80 €                                 59,36 €                                          

                      60 l                                      27,85 €                                 61,20 €                                 89,05 € 

Größe nicht vorgesehen 
 
 

Aus hygienischen 
Gründen nicht möglich

*nur für Modellversuche, Gärtnereibetriebe, Friedhöfe auf Antrag

                      60 l                                     42,70 
                      80 l                                     56,93 
                    120 l                                     85,40 
                    240 l                                   170,80 
                  *770 l                                   547,98 
               *1.100 l                                   782,83 

*nur für Modellversuche, 
Gärtnereibetriebe,  

Friedhöfe auf Antrag



Behältergestellung und tausch 

Für die Aufstellung, die Einziehung oder den Tausch 
(schriftlich beantragen) eines zugelassenen Abfallbehäl‐
ters gelten folgende Gebühren: 
•  Abfallbehälter mit 2.500 l        56,46 € 
•  Abfallbehälter mit 770 l  
   und 1.100 l Füllraum               32,32 € 
•  Andere Abfallbehälter              21,88 €  
In begründeten Fällen (z. B. Geburt oder Todesfall inner‐
halb der letzten 3 Monate, defekte Behälter) werden 
keine Gebühren erhoben. 
Behälterschloss (nur für Abfallbehälter von 60 bis 240 l) 
2,75 €/Jahr (Bereitstellung und Einbau)

Sperrmüll 

Die Sperrmüllabholung ist “kostenfrei” und wird über die 
Gebühren der Abfallbehälter finanziert.  
Sonderregelungen wie Eilabholung oder Vereinbaren eines 
Wunschtermins sind gebührenpflichtig. 
 
Informationen über: 

Zusätzliche Behälter, saisonbedingte Nutzung, zusätzliche 
Abholung und zeitlich befristete Anschlüsse erteilt die  
Gebührenauskunft (Kontakt umseitig). 
 
Umsatzsteuer: 

Einige Leistungen unterliegen seit 2023 der Umsatzsteuer, 
z.B. Holen von Behältern vom Grundstück, Holen von Sperr‐
müll aus der Wohnung oder dem Keller, Spülen der Kom‐
posttonne. 
Bei Interesse bzw. Nachfragen sprechen  
Sie bitte die Abfallberatung an.

Abfallberatung: 
05522 96 04 777

Abholgebühr für   
•  Abfallsäcke (blaue bzw. grau)    4,60 € / Stk. 
•  Laubsack                                      4,40 € / Stk. 
Die Gebühr wird bereits beim Kauf erhoben. Die Ver‐
kaufsstellen entnehmen Sie bitte der aktuellen Abfall‐
information. 

Nie mehr Termine 
vergessen… 
die Abfall App 
hilft Ihnen dabei! 



Recyclinghof 

Selbstanlieferungen zum Recyclinghof 
werden verwogen (bis 200 kg Mindestgebühr der jeweili‐
gen Abfallart, ab 200 kg Abfallgewicht in 20 kg‐Schritten): 

Vorzubehandelnde Abfälle  (1.000 kg = 276,61 €) 
(z.B. hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll): 
je Handwagen, Schubkarre o.ä.                             13,83 € 
Wird durch Sichtkontrolle festgestellt, dass die in den 
Kraftfahrzeugen bzw. Anhängern angelieferte Abfallmenge 
jeweils weniger als 0,24 m3 beträgt, 
verringert sich die Gebühr auf pauschal             13,83 € 
sonst Mindestgebühr bis 200 kg                          55,32 € 

Grünabfall  (1.000 kg = 71,30 €): 
je Handwagen, Schubkarre o.ä.                               7,13 € 
Wird durch Sichtkontrolle festgestellt, dass die in den 
Kraftfahrzeugen bzw. Anhängern angelieferte Abfallmenge 
jeweils weniger als 0,24 m3 beträgt, 
verringert sich die Gebühr auf pauschal               7,13 € 
sonst Mindestgebühr bis 200 kg                          14,26 € 

Altholz  (Kat. I – III) (1.000 kg = 14,61 €): 
Mindestgebühr bis 200 kg                                       2,92 € 

Metallschrott, Papier und Pappe, Elektrogeräte 
werden gebührenfrei angenommen.

Boden und Bauschutt 

Boden und Bauschutt bis Z2: 
je 1.000 kg                            57,64 € 
Mindestgebühr                    11,53 € 

Die Zuordnungswerte “Z” für Bodenaushub und Bauschutt 
ergeben sich aus den technischen Regeln der Länder‐
arbeitsgemeinschaft Abfall “Anforderungen an die stoff‐
liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen”. 
Erkundigen Sie sich vor der Anlieferung über die für Sie 
günstigsten Konditionen: Tel.: 05522 9604950.  
Über die Zuweisung zum Recyclinghof entscheidet das  
Deponiepersonal.

Verkauf von Kompost und Mulch 
Der Verkaufspreis für Kompost in loser Form  
(10 mm Absiebung) beträgt (brutto): 
bis 200 kg pauschal             5,82 € 
ab 201 kg                           29,10 €/t 
Der Verkaufspreis für Mulch in loser Form  
beträgt (brutto): 
bis 200 kg pauschal             7,03 € 
ab 201 kg                           35,16 €/t



FACHBEREICH UMWELT  ABFALLWIRTSCHAFT OSTERODE AM HARZ

Bei allgemeinen Fragen  
wenden Sie sich bitte an die  
Abfallberatung der Abfallwirtschaft  
Osterode am Harz 
Tel.: 05522 96 04 777 
EMail: abfallberatung oha@  
             landkreisgoettingen.de 

Mo ‐ Fr 08:30 ‐ 12:00 Uhr 
Mo ‐ Di 13:00 ‐ 15:00 Uhr 
Do 13:00 ‐ 16:00 Uhr 
Beratungstermine sind nach  
telefonischer Abstimmung auch  
außerhalb der genannten Zeiten  
möglich.

GEBÜHRENAUSKUNFT FÜR: 
Osterode am Harz (Kernstadt),  
Lasfelde, Katzenstein, Dorste  

05522 9604208 
Herzberg am Harz, Freiheit, Lerbach  

05522 9604209 
Bad Sachsa, Walkenried,  

RiefensbeekKamschlacken  
05522 9604781 

Bad Lauterberg im Harz, Förste,  
Schwiegershausen, Ührde, Düna 

05522 9604324  
SG Hattorf am Harz, Nienstedt, 

Marke 
05522 9604784  

Bad Grund (Harz), Petershütte,  
Wieda, Zorge 

05522 9604782 
    EMail: abfallgebuehrenoha@ 
                 landkreisgoettingen.de
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